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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit dem dritten Newslet-
ter des Jahres möchten wir  
Ihnen die Gelegenheit geben, 
die BAK Anti-Korruptions-App 
„Correct or Corrupt“ kennen-
zulernen - konzipiert mit Hilfe 
von Schülern für Schülerin-
nen und Schüler sowie jung 
gebliebene Erwachsene. Pro-
bieren auch Sie es aus und 
versuchen Sie ihr Glück bzw 
testen Sie ihr Wissen und 
durchleben mit unseren 12 
Charakteren korruptionsrele-
vante Dilemma-Situationen. 

STRENGE COMPLIANCE UND 
EIN HOHES STRAFMASS 
SIND GEFRAGT

In diesem Sinne baten wir 
Mag. Georg Olschak, Richter 
am Straflandesgericht Wien 
zum Gespräch. Im Interview 
erklärt er uns die Beson-
derheiten bei Korruptions- 
verhandlungen, die Motive der 
Straftäter und seine Sicht zur 
Frage, wie sich Korruption 
eindämmen lässt. 

Darüber hinaus beleuchten 
wir das Thema Vermögens-
verfall als möglicherweise 

abschreckendste Präventi-
onsmaßnahme. Die Berei-
cherung ist im Korruptions- 
bereich eines der am häufigs-
ten genannten Motive. Des-
halb stellen wir uns die Frage: 
„Wenn am Ende des Tages 
nichts mehr bleibt außer ei-
ner Haftstraße, wer hätte 
dann noch Interesse an einer 
Verbrecherkarriere?“

UN AKTIONSPLAN –  
TRANSFORMATION  
UNSERER WELT

Ein weiterer Höhepunkt dieses 
Newsletter ist die Umsetzung 
der 17 Sustainable Develop-
ment Goals in Österreich. Wir 
betrachten die Umsetzung 
des Ziels Frieden, Gerechtig-
keit und starke Institutionen, 
die vom Rechnungshof über-
prüfte Umsetzung der Agen-
da 2030 und wie das BAK an 
einer Umsetzungsform der 
SDGs arbeitet.

„DIE VERANTWORTUNG 
LIEGT BEI MIR“

Einen interessanten Ein-
blick zum laufenden 

Projekt der Überarbeitung des  
Bundes-Verhaltenskodex zur 
Korruptionsprävention „Die 
VerANTWORTung liegt bei 
mir“ gibt uns Mag. Gregor 
Weber aus dem Bundesminis-
terium für öffentlichen Dienst 
und Sport.

IMMER AM LAUFENDEN

Auch diesmal berichten wir 
über Neuigkeiten unserer 
internationalen Zusammen-
arbeit und stellen vor, was 
sich im Bereich der betrieb-
lichen Gesundheitsvorsorge 
getan hat. Abschließend er-
wartet Sie ein Artikel zu der 
Rechnungshofüberprüfung 
der Korruptionspräventions-
systeme in ausgewählten 
Bundesministerien.

Wir wünschen Ihnen eine  
bereichernde Lektüre!
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Mag. Georg Olschak war ein sehr aktiver Richter am Straflandesgericht Wien, wenn 
man Korruptions-Urteile der letzten Jahre ansieht. Von 1996 bis 2014 sprach er 
in zahlreichen Verhandlungen Recht. Wo die Herausforderungen bei derartigen  
Verhandlungen liegen, verrät er im Interview. 

WARUM SIND SIE RICHTER 
IM BEREICH KORRUPTIONS-
STRAFRECHT GEWORDEN? 

Als ich mich 1996 entschied 
Richter der Wirtschaftsstraf-
sachen zu werden beinhaltete 
das noch nicht den Korrupti-
onsbereich. Damals konn-
te man Bestechungsgelder 
steuerlich absetzen. Um Kor-
ruptionsstraftaten wurden die 
Wirtschaftsstrafsachen erst 
mit der Einführung der WKStA 
erweitert. 

Ursprünglich fasziniert hat 
mich aber das weite Spektrum 
der Wirtschaft. Da geht es nicht 
nur um eine Rechtsmaterie 
sondern um sehr viele und ein 
komplexes Zusammenspiel. So 
musste ich mich in meiner Tä-
tigkeit mit vielen Rechtsgrund-
lagen auseinandersetzen: vom 
Kapitalmarktgesetz bis zur 

Geschäftsordnung des europä-
ischen Parlaments. 

Seit vier Jahren bin ich wieder 
für allgemeine Strafsachen 
zuständig. Die umfangreichen 
Wirtschaftsverhandlungen wer-
den von neuen, jungen, enga-
gierten Richtern geführt.  

WAS SIND DIE BESONDER- 
HEITEN BEI KORRUPTIONS-
VERHANDLUNGEN? 

Abgesehen vom zum Teil au-
ßergewöhnlichen Aktenum-
fang sicherlich die Proble-
matik, korrupte Handlungen 
überhaupt nachweisen zu kön-
nen. Korruption hat es an sich, 
dass sich zwei - meist im Geh- 
eimen - etwas ausmachen, und 
das auch geheim halten wollen. 
Gute Zeugen zu finden ist da 
recht schwierig. Ich war zwar 
ursprünglich gegenüber dem 

Hinweisgebersytem, das bei 
der WKStA eingerichtet wurde, 
recht skeptisch, da es für mich 
viel mit Vernaderung zu tun 
hatte, mittlerweile begrüße ich 
aber das System sehr, da es zu 
den besten Mechanismen ge-
hört, die im Kampf gegen Kor-
ruption greifen. 

Eine besondere Herausforde-
rung in den Korruptionsstraffäl-
len ist außerdem die Heerschar 
an Anwälten mit der man in den 
Verfahren konfrontiert ist. Bei-
spielsweise hatte ich ein Ver-
fahren mit 11 Parteien und 19 
Anwälten. Da muss man streng 
durchgreifen, wenn man sich 
das Verfahren nicht zerpflücken 
lassen möchte. Aber natürlich 
benötigt man trotz strenger Ver-
handlungsführung viel Zeit, da 
man mit vielen Anträgen rech-
nen muss. Da braucht man die 
notwendige Ruhe und Geduld.      

Strenge  
Compliance und 
ein hohes Strafmaß 
sind gefragt

Mag. Georg Olschak 
im Interview 

Foto: BAK
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Diese Geduld benötigt man 
auch schon zuvor, wenn man 
den Akt sichtet und sich mit 
wirtschaftlichen Begriffen und 
Bilanzen auseinandersetzen 
muss. Speziell wenn man als 
Richter neu in dem Bereich be-
ginnt, muss man täglich Neues 
lernen. 

WO SEHEN SIE DIE GRÖSSTEN 
HERAUSFORDERUNGEN? 

Abseits der bereits beschrie-
benen Herausforderungen 
liegt die größte sicherlich in 
der personellen Ausstattung 
der Gerichte bzw des BMJ all-
gemein und sicherlich auch 
des BMI in diesem Bereich. 
So haben wir beispielsweise in 
Wien insgesamt zehn Richte-
rinnen und Richter im Bereich 
der Wirtschaft. Drei Richter 
bilden bei Großstrafverfahren 
einen Senat. Man kann sich 
ausrechnen, was die Führung 
von zwei Großstrafverfahren 
bedeutet. 

Hinzukommt dann natürlich 
die Ausbildung der Richterin-
nen und Richter, die im wirt-
schaftlichen Bereich einiges 
dazu lernen müssen. Viele der 
angebotenen Seminare sind 
jedoch praxisfern. Hier wäre 
es wünschenswert, wenn die 
Richter in der Privatwirtschaft 
Erfahrung sammeln und bei-
spielsweise eine Praxisphase 
im Rahmen ihrer Ausbildung 
absolvieren könnten. 

WELCHE MOTIVE FÜR  
KORRUPTIONSHANDLUNGEN  
HABEN SIE SCHON 
WAHRGENOMMEN? 

Das Hauptmotiv ist ganz klar 

Geld. Bestechlich ist meiner 
Meinung nach jeder – es ist im-
mer nur eine Frage des Geldes. 
Zum Glück scheint der Preis 
in der österreichischen Justiz 
und Polizei recht hoch zu sein. 
Hinzukommen als Motive Netz-
werke, Freundschaften, Ver-
bindungen, die die Straftäter zu 
den Handlungen verpflichten. 
Und letztlich bleibt noch Gel-
tungsdrang, der in manchen 
Fällen eine Rolle spielt. 

WAR DEN VERURTEILTEN DIE 
STRAFBARKEIT BEWUSST? 

Das kommt immer darauf an. 
Dem Polizisten, der wider-
rechtlich eine EKIS-Abfrage 
durchführt, ist das sicher be-
wusst. In der Wirtschaft weiß 
man um die Strafbarkeit in den 
meisten Fällen, aber oftmals 
verschwimmt hier die Abgren-
zung zwischen dem privaten 
Geld und dem Geld des eigenen 
Unternehmens. Vielleicht weil 
man sich zu sehr mit dem ei-
genen Betrieb identifiziert oder 
auch weil in Österreich oftmals 
eine „Funktionärsmentalität“ 
vorherrscht und sich der für 
das Budgetverantwortliche 
schon als Eigentümer des Bud-
get sieht. 

Das Bewusstsein der Illegali-
tät hat sich aber in den letzten 
Jahren sehr verändert. Frü-
her hat man Absprachen im 
Hinterzimmer getroffen, jetzt 
macht man das in der Lobby 
– in Form des Lobbyismus. So 
wurde mir erzählt, dass bei-
spielsweise jeder EU-Parla-
mentarier 200-300 Mails am 
Tag bekommt, in denen von 
ihm Einflussnahme in der Ge-
setzgebung gewünscht wird. 

Strafbar ist diese Einflussnah-
me nur gegen Entgegennahme 
von Gegenleistungen/Zahlun-
gen. Moralisch ist es aber für 
mich schon schwierig, wenn 
man sich für die bedenklichs-
ten Dinge beeinflussen lässt. 

WIE LÄSST SICH  
KORRUPTION EINDÄMMEN? 

In erster Linie würde ich die 
wirkungsvollste Prävention 
in der Höhe des Strafmaßes 
sehen, denn viele Straftä-
ter überlegen sich, was im 
schlimmsten Fall passieren 
kann. Da schreckt die Ver-
mögensabschöpfung und bei 
Schwierigkeiten die Einhe-
bung von Ersatzfreiheitsstra-
fen sicherlich mehr ab als das 
Tragen einer Fußfessel. Hier 
müsste im Wirtschafts- und 
Korruptionsstrafrecht öfter 
nahe der Höchststrafe geur-
teilt werden. 

Ebenso wichtig sind eine 
strenge Compliance und die 
damit verbundenen Sank-
tionen, wie Entlassung und 
Schadenersatz bei Verstößen. 
Im öffentlichen Dienst spielt 
sicher die Weisungskette eine 
Rolle, die im Justizministeri-
um daher vorhanden bleiben 
soll, da so nicht eigenmäch-
tig Entscheidungen getroffen 
werden können, sondern au-
tomatisch Kontrolle vorhan-
den ist. Und wünschenswert 
für all diese Bereiche: Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter ohne Parteizugehörigkeit 
und eine gute Entlohnung von 
Entscheidungsträgern.  

Mag. Georg Olschak

... wurde 1964 geboren

... ist seit 1993 als Richter tätig

... war von 1996 bis 2014 Vorsitzender im Senat für Wirtschaftsstrafsachen

... urteilte in vielen bekannten Korruptionscausen

... spielt Golf

... liebt Hunde, Italien und Rapid
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Der Vermögensverfall wird als eines der Rechtsinstitute angeführt, das der Attrakti-
vität einiger Kriminalitätsformen die Stirn bieten kann. Wenn sich Verbrechen nicht 
mehr auszahlen, sollte mit Blick auf den Homo oeconomicus deren Anzahl zurückge-
hen. Gerade im Bereich der Korruption spielt das Motiv der Bereicherung eine große 
Rolle. Wenn aber am Ende des Tages nichts mehr bleibt außer einer Haftstrafe, wer 
hätte dann noch Interesse an einer Verbrecherkarriere?

Seit der Organisationsreform 
im Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korrupti-
onsbekämpfung 2014 ist in 
der Abteilung des operativen 
Dienstes ein Referat zur Ein-
satzkoordination, Vermögen-
sermittlung und operativer 
Analyse eingerichtet. Die Ver-
mögensermittlung wird derzeit 
von drei engagierten Kollegin-
nen und Kollegen betrieben, 
die bei Korruptionsfällen den 

Einnahmen, die aus Verbre-
chen lukriert wurden,  auf der 
Spur sind. 2017 waren dies 
insgesamt 21 Fälle. In Sum-
me wurden dabei Sach- und 
Vermögenswerte in Höhe von  
EUR 78.510,83 sichergestellt. 

Die Sicherung dieser Gelder 
dient dem Verfall (dh sie fal-
len der Staatskasse zu), zur 
Befriedigung von Opferinter-
essen  oder privatrechtlicher 

Ansprüche. Ziel der Bestim-
mung nach §20ff StGB ist es, 
den Täter einer Straftat nach 
dem Hauptverfahren und dem 
Urteil vermögensrechtlich wie-
der so zu stellen, wie er vor der 
Tat war. 

Interessant ist für die ver-
mögenrechtlichen Ermitt-
lungen jeder Fall aus ande-
ren Ermittlungsteams des 
BAK, in dem der Verdacht von 

Vermögensverfall - eine der besten 
                      Präventionsmaßnahmen?

Fotos: BAK
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Vermögenszuwächsen durch 
die Straftat also ein Vermö-
gensvorteil des Täters besteht. 
Besteht dieser Verdacht, wird 
Hand in Hand mit der Staatsan-
waltschaft gearbeitet, da für die 
Abfrage über Bankkonten und 
Bankgeschäfte eine gerichtlich 
bewilligte Anordnung der Staa-
tanwaltschaft einzuholen ist. 
Fallweise werden Vermögens- 
und Finanzermittlungen jedoch 
auch von der Staatsanwalt-
schaft selbst bereits in einem 
Ermittlungsauftrag  mit ange-
ordnet. Zunächst ist dann ein 
Status quo über die Besitz- und 
Vermögensverhältnisse eines 
Beschuldigten zu liefern, der 
der weiteren Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft als Grund-
lage dient.  

Je früher vermögensrechtli-
che Ermittlungen durchgeführt 
und damit verbundene Sicher-
stellungen bzw. Beschlag-
nahme von Vermögenswerten 
erfolgen, desto geringer sind 
die Chancen des Beschuldig-
ten unrechtmäßig erworbene 
Vermögenswerte dem Zugriff 
der Behörden zu entziehen. 
Damit steigen auch die Chan-
cen für Opfer, Privatbeteiligte 
und nicht zuletzt auch für den 
Staat im Rahmen des Verfalls, 
ihre  Ansprüche befriedigen zu 
können.

DOCH WIE LASSEN SICH DIE 
GELDER UND VERMÖGENS-
WERTE NUN FINDEN? 

Prinzipiell stehen den Vermö-
gensermittlern alle Maßnah-
men, die der Kriminalpolizei 

eingeräumt wurden, zur Ver-
fügung – von Einvernahmen, 
Hausdurchsuchungen bis hin 
zu Kontoöffnungen. Wie diese 
Ermittlungen genau aussehen, 
wollen die Experten des BAK 
nicht verraten, aber es ist sehr 
viel Detailarbeit gefragt und 
man braucht entsprechendes 
Fachwissen  um letztendlich 
die Vermögenswerte finden zu 
können, die für den Antrag der 
Staatanwaltschaft notwendig 
sind. Es kommt zwar nicht im-
mer auf die Summe an, aber 
einer der größten Erfolge des 
Bundesamtes zur Korruptions-
prävention und Korruptionsbe-
kämpfung war sicherlich das 
Sichern von ca. 17 Millionen 
Euro auf mehreren Bankkonten 
österreichischer Bankinstitute.

Doch nicht in allen Fällen geht 
es um Transaktionen. So wur-
den beispielweise in einem Fall 
des BAK im Zusammenhang 
mit Ermittlungen gegen Jus-
tizwachebeamte einer Straf-
vollzugsanstalt Mobiltelefone 
und Waffen sichergestellt. In 
einer anderen Causa wieder-
um galt es mehrere 100 Fla-
schen hochwertigen Weines 
sicherzustellen.

FAKTOR ZEIT ALS GRÖSSTE 
HERAUSFORDERUNG

Und nicht immer ist alles so 
einfach und so klar. Größ-
te Herausforderung bei den 
Vermögensermittlungen ist 
wie bei vielen Wirtschafts-
ermittlungen der Faktor Zeit 
sobald der Beschuldigte von 
vermögenssichernden Ermitt-
lungen erfährt. Insbesondere 

bei Vermögenswerten im Aus-
land, da die Korrespondenz mit 
ausländischen Behörden und 
Ämtern viel Zeit in Anspruch 
nimmt. 

Bei der Sicherung von Vermö-
genswerten hat zudem eine 
„konkrete Befürchtung“ dar-
gelegt zu werden, dass der 
Verfall ohne die zeitnahe Si-
cherstellung gefährdet oder 
wesentlich erschwert würde. 
Diese Bestimmung führt so-
wohl im Bereich der Staats-
anwaltschaften als auch bei 
Gerichten zu unterschiedlicher 
Rechtsauslegung und somit 
unterschiedlicher Vorgehens-
weise.  Eine Anpassung dieser 
Bestimmungen und Voraus-
setzungen an die Rechtslagen 
anderer Länder unter anderem 
auch  in Richtung Beweislas-
tumkehr, wäre hilfreich.

DIE ENTSCHEIDUNG LIEGT 
BEI DER JUSTIZ   

Auf die letztendliche Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft 
oder des Gerichtes über einen 
Verfall hat die Kriminalpolizei 
keinen Einfluss. Sie liefert nur 
die dazu notwendigen Infor-
mationen. Sofern jedoch von 
Seiten der Kriminalpolizei ziel-
gerichtete Vermögens- / Finan-
zermittlungen durchgeführt 
wurden und der verursachte 
Schaden bzw. die unrechtmä-
ßige Bereicherung in einer 
Mindestsumme zum Ausdruck 
gebracht werden kann, stehen 
die Chancen entsprechende 
Anordnungen zur Sicherstel-
lung oder Beschlagnahme zu 
erhalten gut.
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SDGs

Bei einem hochrangigen Gipfeltreffen der Vereinten Nationen („United Nations“, 
UN) im September 2015 wurde die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ un-
ter dem Titel „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ beschlossen und 17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Develop-
ment Goals) festgelegt, für deren Umsetzung man einen Zeitraum von 15 Jahre 
veranschlagte.

Alle 193 Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen verpflich-
ten sich – trotz der fehlenden 
Rechtsverbindlichkeit - auf die 
Erreichung der Ziele auf nati-
onaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene bis zum Jahr 
2030 hinzuarbeiten.

Die SDGs bauen auf den Mil-
lenniumsentwicklungsziele 
(MDG) der UN auf und zielen 
darauf ab, alle Formen der Ar-
mut zu überwinden. 

ZIEL 16: FRIEDEN,  
GERECHTIGKEIT UND  
STARKE INSTITUTIONEN

Ziel 16 lautet „Friedliche und 
inklusive Gesellschaften für 
eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zu-
gang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechen-
schaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen“. Teilziel 16.5. ist 
dabei „Korruption und Beste-
chung in allen ihren Formen 
erheblich reduzieren“.

Gemessen werden soll die Re-
duktion der Korruption mit In-
dikatoren: Anteil der Personen 
bzw Anteil der Unternehmen, 
die mindestens einen Kontakt 
in den vorangegangenen zwölf 
Monaten zu einem öffentlichen 
Bediensteten hat, der Beste-
chungsgeld verlangte bzw an 
den Bestehungsgeld gezahlt 
wurde. 

Jährlich findet nun das „Hoch-
rangige Politische Forum für 
Nachhaltige Entwicklung“ 
statt, das die Mitgliedsstaaten 
der UN nutzen können, um 
Zwischenberichte zu der Zie-
lerreichung abzugeben und 
den Status Quo zu diskutieren 
und sich auszutauschen. 

UMSETZUNG DES ZIELS IN 
ÖSTERREICH 

Mit Ministerratsbeschluss 
im Jahr 2016 wurden alle 
Bundesministerien zur Um-
setzung der „Agenda 2030“ 
beauftragt. Gleichzeitig wur-
de eine Arbeitsgruppe mit 
SDG-Verantwortlichen in allen 
Ministerien unter Vorsitz des 
Bundeskanzleramtes und des 

Die Umsetzung der  
Sustainable  
Development Goals in 
Österreich 

Fotos: BAKFoto: BAK
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Foto: www.un.org

Bundesministeriums für Eu-
ropa, Integration und Äußeres 
eingerichtet.

Hinsichtlich der Erreichung 
des Ziels 16 wurde auf die 
Reform des Rechtsschutzsys-
tems durch Einrichtung der 
Verwaltungsgerichte sowie 
bestehende Ombudsstellen 
verwiesen. Im Zusammenhang 
mit der Korruptionsbekämp-
fung führte man die Österrei-
chische Sicherheitsstrategie 
an. 

PRÜFBERICHT DES  
RECHNUNGSHOFES JULI 
2018

Der Rechnungshof überprüfte 
im Jahr 2017 die Umsetzung 
der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen in Österreich. Ziel der 
Gebarungsüberprüfung war 
„insbesondere eine Beurteilung 
der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sowie der nationalen 
Anerkennung der nachhal-
tigen Entwicklungsziele, der 
Verantwortlichkeiten auf Bun-
desebene sowie der gebiets-
körperschaftsübergreifenden 

Koordination, der Erhebung 
der Ausgangssituation, des 
Umsetzungsplans sowie des 
Systems der Überwachung 
der Zielerreichung, der Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft, 
des Berichtswesens und der 
Wirkungen der nachhaltigen 
Entwicklungsziele.“
 
Geprüft wurden das Bun-
deskanzleramt, das Bundes-
ministerium für Europa, In-
tegration und Äußeres, das 
Bundesministerium für Land– 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft und das 
Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Techno-
logie im Zeitraum 2016/2017. 

Der Rechnungshof kritisier-
te, dass die interministerielle 
Arbeitsgruppe nur das Man-
dat der Koordinierung der Be-
richterstattung, nicht jedoch 
das der Koordinierung der 
Umsetzung selbst innehat. Er 
empfahl die Steuerung durch 
ein letztverantwortliches Mi-
nisterium und die Festlegung 
einer gesamtstaatlichen Stra-
tegie für deren Umsetzung 

Länder und Gemeinden sowie 
der Zivilgesellschaft einbe-
zogen werden sollen. Eben-
so riet der Rechnungshof die 
Möglichkeit der Berichter-
stattung beim „Hochrangigen 
Politischen Forum für Nach-
haltige Entwicklung“ öfters 
wahrzunehmen. (Österreich 
plant eine zweimalige Bericht-
erstattung bis 2030.)  

DAS BAK UND DIE SDGS

Gemeinsam mit der HAK 10 
arbeitet das BAK an Umset-
zungsideen der SDGs im Kor-
ruptionsbereich. So schreiben 
drei Schülerinnen ihre Diplom-
arbeit zum Thema des Ziels 
16.5 in Österreich. Gemeinsam 
soll beleuchtet werden, wel-
che Maßnahmen dazu bereits 
vorhanden sind und wie die Zi-
vilgesellschaft noch besser in 
die Umsetzung eingebunden 
werden kann. 
Ebenso ist das BAK in die 
BMI-interne Arbeitsgruppe  
zur Umsetzung der SDGs 
eingebunden. 
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Nationale  
Anti- 
Korruptions- 
strategie  

In den vergangenen Newslettern konnten wir viel über die „Nationale Anti-Korruptions- 
strategie“ berichten. Das letzte halbe Jahr wurde von Ministerien, Bundes-, Landes- 
und Gemeindeeinrichtungen genutzt, um entsprechend der Strategie den Aktions-
plan der nächsten zwei Jahre festzulegen. Wie bereits von Staatsekretärin Mag. Karo-
line Edtstadler am Anti-Korruptions-Tag 2018 zum Auftakt der Jahresplangestaltung 
festgehalten wurde, geht es darum „mit dem Aktionsplan die Strategie mit Leben zu 
füllen und uns an dem Plan messen lassen zu müssen. Denn so können wir nachwei-
sen, dass wir etwas getan haben bevor wir den nächsten 2-Jahres-Plan festlegen.“ 

In diesem Sinne wurde nun 
auch der zwei-Jahres-Aktions-
plan für das BMI fertig gestellt. 

Zur Förderung von integrem 
Verhalten sollen dazu weiterhin 
je zwei Grundausbildungslehr-
gänge für Integritätsbeauftrag-
te des öffentlichen Dienstes, 
ein jährliches Alumni-Treffen 
sowie themenspezifische Fol-
low-up Workshops stattfinden. 
Ebenso steht die Entwicklung 
von Schulungsmaßnahmen für 
unterschiedliche Zielgruppen 
zu den Themenbereichen Com-
pliance, Integritätsförderung 
und Korruptionsprävention 
in Form von Präsenz- und E- 
Learning-Einheiten und lau-
fende Durchführung der 
Schulungen neben den zwei-
mal jährlich stattfindenden 
BAK-Fortbildungslehrgängen 
und dem Anti-Korruptions-Tag 
auf dem Programm. 

Auch im Bereich der Compli-
ance Management Systeme 
in Verbindung mit der Reduk-
tion von strukturellen Kor-
ruptionsrisiken ist die Latte 
hoch gelegt. Hier will man 

neben dem bereits beste-
henden Compliance System 
im BMI die Einrichtung von  
Risikomanagementsystemen 
inklusive Durchführung von 
Risikoanalysen, entsprechen-
den Kommunikationsmaß-
nahmen und kontinuierlichen 
Verbesserungsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der verschie-
denen Organisationseinheiten 
erreichen. 

Die Forcierung von Ansätzen 
der Korruptionsprävention 
soll durch die Initiierung eines 
EU-weiten Integritätsprojekts 
unter dem Titel „EU Integrity“ 
zur Schaffung einer Plattform 
des Austausches zwischen In-
tegritätsexperten des öffent-
lichen und privaten Sektors 
sowie der Zivilgesellschaft, Er-
arbeitung einer gemeinsamen 
Terminologie und Mindeststan-
dards erfolgen. 

Zur Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit will man neben 
der „gewöhnlichen“ Öffentlich-
keitsarbeit des BMI ein neues 
Konzept der „Role-Models“ 

erarbeiten, das die Nutzung 
der Vorbildwirkung von Per-
sonen des öffentlichen Lebens 
zur Forcierung des Themas 
Korruptionsprävention und in-
tegres Verhalten zum Inhalt hat 
und im nächsten zwei Jahres-
plan zur Umsetzung kommen 
soll. 

Bei der Schulung spezieller 
Zielgruppen setzt das BMI auf 
die Evaluierung und den Aus-
bau des bestehenden Angebots 
an Anti-Korruptions-Schulun-
gen für Schüler und Lehrkräfte 
sowie die Entwicklung weite-
rer Maßnahmen der Bewusst-
seinsbildung für die Zielgrup-
pen Jugendliche und junge 
Erwachsene. 

Die Evaluierung dieses Ar-
beitsplans ist mit Ende 2020 
vorgesehen.

Weitere Ideen für den Akti-
onsplan im BMI aber auch an-
derer Organisationen können 
dem BAK jederzeit gemeldet 
werden. 

Der Aktionsplan 
des BMI 2018-2020

Link: N A K S

Fotos: BAK

https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/anti_korruptionsstrategie/
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Überarbeitung des 
Verhaltenskodex 

Wer kennt ihn nicht, den ressort- und gebietskörperschaftsübergreifend geltenden 
Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention „Die VerANTWORTung liegt bei mir“. 
Dieser Kodex erläutert sowohl Regelungen des Strafrechts als auch des Dienst-
rechts, ohne jedoch selbst neue Normen zu schaffen. Es werden insbesondere jene 
Standards erklärt, die öffentlich Bedienstete einzuhalten haben beziehungsweise 
welche Verhaltensweisenerwünscht und welche pflichtwidrig sind.

Mit der Erstellung des Kodex 
war eine Arbeitsgruppe be-
traut, in der Expertinnen und
Experten aller Ressorts, der 
Länder, der Städte und Ge-
meinden sowie der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst und 
der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten vertreten 
waren. Nach etwa zehnjäh-
rigem Bestehen soll der in 
Anlehnung an internationale 
Vorgaben und in breiter Zu-
sammenarbeit entstandene 
Verhaltenskodex nunmehr 
überarbeitet und verbessert 
werden.

Das Regierungsprogramm 
2018 „Zusammen. Für un-
ser Österreich.“ sieht unter 
dem Titel „Implementierung 

weiterer wirksamer Maßnah-
men der Korruptionspräven-
tion“ die „Aktualisierung des 
´Verhaltenskodex Korrupti-
onsprävention´ im Hinblick 
auf aktuelle Standards der 
Compliance“ vor.

So hat das Bundesministeri-
um für öffentlichen Dienst und 
Sport unter anderem die
Evaluierung und Überarbei-
tung des Verhaltenskodex zur 
Korruptionsprävention „Die
VerANTWORTung liegt bei 
mir“ für den Aktionsplan im 
Rahmen der Nationalen Anti-
Korruptionsstrategie (NAKS) 
eingemeldet.

Um der ressort- und gebiets-
körperschaftsübergreifenden 

Geltung gerecht zu werden, 
findet die Überarbeitung unter 
Federführung des Bundes-
ministeriums für öffentlichen 
Dienst und Sport (BMöDS) im 
Rahmen des Koordinations-
gremiums zur Korruptionsbe-
kämpfung (KzK) im Bundes-
ministerium für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und 
Justiz (BMVRDJ) statt, das sich 
dankenswerterweise dazu be-
reit erklärt hat, dieses Pro-
jekt durch die Bereitstellung 
eines organisatorischen Rah-
mens für die Überarbeitung zu 
unterstützen.

So wurden die letzten Sit-
zungen des KzK bereits dazu 
genutzt, die im KzK vertre-
tenen Stellen aufzufordern, 

Foto: BMI

„Die  

VerANTWORTung 	
              liegt bei mir“

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/infos/VerhaltenskodexDeutsch_2012_druck.pdf?63hw0x
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/infos/links.html 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/infos/links.html 
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Kontaktpersonen für die Über-
arbeitung namhaft zu machen, 
es wurden Vorschläge für 
Themenbereiche eingeholt, 
die verstärkt im Rahmen der 
Überarbeitung berücksichtigt 
werden sollen, und eine Eva-
luierung des Verhaltenskodex 
durchgeführt.

Besagte Evaluierung fand im 
zweiten Quartal 2018 statt und 
basierte auf dem Fragebogen
des Bundesministeriums für 
Inneres (BMI), insbesonde-
re des Bundesamts zur Kor-
ruptionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung (BAK), 
zur Evaluierung des dortigen 
ressortspezifischen Verhal-
tenskodex. Dieser Erfahrungs-
schatz und die so gewonnene
Fachexpertise wurden dan-
kenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt.

Aufgrund der Evaluierungser-
gebnisse, die in der 27. Sitzung 
des KzK präsentiert wurden,
wurden ebenfalls im Rahmen 
des KzK für die Überarbeitung 
des Verhaltenskodex fünf Ar-
beitsgruppen mit folgenden 
Tätigkeitsbereichen ins Leben 
gerufen:
•	 Arbeitsgruppe 1 wird 

hauptsächlich die inhaltli-
che Gestaltung und Struk-
tur des Verhaltenskodex 
überarbeiten und eine 
Gewichtung der Inhalte 
vornehmen.

•	 Arbeitsgruppe 2 wird sich 
vor allem um die konkre-
ten Themen, deren Veran-
schaulichung und Beispie-
le kümmern. Es soll die 
Verständlichkeit geprüft 

und nach Möglichkeit ver-
bessert werden.

•	 Arbeitsgruppe 3 wird 
sich im Besonderen mit 
der Bekanntheit des Ver-
haltenskodex auseinan-
dersetzen und das Lay-
out des Verhaltenskodex 
diskutieren.

•	 Arbeitsgruppe 4 wird die 
Zugänglichkeit und Pra-
xistauglichkeit des Verhal-
tenskodex und mögliche 
zusätzliche Formen der 
Vermittlung prüfen.

•	 Arbeitsgruppe 5 wird sich 
intensiv mit dem Thema 
Sponsoring befassen

Angedacht ist, dass diese fünf 
Arbeitsgruppen beginnend mit 
September 2018 bis zum Jah-
resende (erforderlichenfalls) 
jeweils einmal im Monat zur 
Überarbeitung des Verhaltens-
kodex zusammenkommen. 

Dabei wird neben den aktuel-
len Standards der Compliance 
auf nationale wie internatio-
nale Empfehlungen und „Best 
Practices“ besonderes
Augenmerk gelegt werden.

In diesem Sinne darf bereits 
jetzt allen an diesem Projekt 
beteiligten Stellen für ihre Bei-
träge gedankt werden, denn 
speziell durch diese Zusam-
menarbeit sowie das Bündeln 
der jeweils vorhandenen Fa-
chexpertise kann die Überar-
beitung des Verhaltenskodex 
bestmöglich und zielstrebig 
vorangetrieben werden.

Wenn Sie im Zusammen-
hang mit der Überarbeitung 
des Verhaltenskodex mit dem 
BMöDS in Kontakt treten wol-
len, wenden Sie sich bitte an 
iii1@bmoeds.gv.at und
gregor.weber@bmoeds.gv.at.

Foto: www.oeffentlicherdienst.gv.at

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/korruptionspraevention/infos/VerhaltenskodexDeutsch_2012_druck.pdf?63hw0x
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„Correct or corrupt?“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts zur Korruptionspräventi-
on und Korruptionsbekämpfung (BAK) entwickelten gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern der HTL Mistelbach im Zuge des Maturaprojektes eine spielerische  
Anti-Korruptions-App. „Damit korruptes Verhalten in unserer Gesellschaft keine 
Chance hat, möchte ich mit der Präventionsarbeit schon möglichst früh ansetzen. 
Wir gehen verstärkt auf junge Menschen zu, damit diese schon früh ein eigenes 
Gefühl für diesen sensiblen Bereich entwickeln“, so Staatssekretärin Karoline 
Edtstadler.

Mit 12 Charakteren – vom 
Schüler über die Lehrerin bis 
zum Politiker – kann sich der 
User unterschiedlich schweren 
Dilemmasituationen stellen. 
Es gilt, aus drei vorgegebenen 
Vorschlägen, die „richtige“ Lö-
sung im Hinblick auf moralisch 
korrektes Verhalten zu treffen. 
Je nach Entscheidung sam-
melt er Punkte oder verliert bei 
einer falschen Entscheidung 
Leben. 

Zielgruppe der App sind Schü-
lerinnen und Schüler sowie 
junge und jung gebliebene Er-
wachsene. Die App bietet die 
Möglichkeit sich gezielt und 
spielerisch Wissen zum Thema 
Korruption anzueignen. Eben-
so findet eine Beschäftigung 
mit gesellschaftlichen und per-
sönlichen Wertvorstellungen 

und Normen statt. Die Anti- 
Korruptions-App ermöglicht 
individuelles Lernen, wobei 
sich fachspezifische Diskussi-
onen und Reflexionsprozesse 
ergeben, die sich wiederum 
produktiv auf den Lernprozess 
und das Verhalten der Spiele-
rinnen und Spieler auswirken. 

„Wir wollen mit der App dort 
ansetzen, wo korruptes Ver-
halten noch kaum präsent ist, 
sich noch nicht in den Köpfen 
festgesetzt hat und kriminel-
le Energie Taten folgen ließ. 
Die Werteentwicklung ist im 
Jugendalter noch nicht voll-
ständig abgeschlossen und 
kann durch Beschäftigung mit 
gesellschaftlichen und per-
sönlichen Wertvorstellungen, 
Diskussion und Reflexion posi-
tiv beeinflusst werden“, meint 

Mag. Andreas Wieselthaler, 
Direktor des BAK, zu den päd-
agogischen Hintergründen und 
Präventionsansätzen der App. 

„Das Auseinandersetzen mit 
dem Thema Korruption berei-
tet unsere Schülerinnen und 
Schüler auf das Berufsleben 
vor. Sie sollen gewappnet und 
sich der Konsequenz ihres 
Handelns bewusst sein,“ so der 
Direktor der HTL Mistelbach, 
Prof. DI Dr. Alfred Pohl.  

Die App „Correct or Corrupt“ 
ist gratis in den App Stores 
erhältlich. 

Triffst du immer die richtigen 
Entscheidungen? 
CORRECT OR CORRUPT - Das 
Video

APP  
„CORRECT OR 
CORRUPT?“ 

Fotos. advantage apps Gmbh

https://www.youtube.com/watch?v=rJT3btyBw4c
https://www.youtube.com/watch?v=rJT3btyBw4c
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“Evaluierung der 
BAK-App‚ 
Correct or Corrupt‘” 
– Forschungsergebnisse 

In Kooperation mit dem Bun-
desamt zur Korruptionsprä-
vention und Korruptions-
bekämpfung (BAK) haben 
Julia Eisner und Melanie Ray-
da, Studierende am Institut für 
Soziologie/Universität Wien, 
ihre Bachelorarbeit zum The-
ma „Evaluierung der BAK-App 
‚Correct or Corrupt‘“ verfasst. 

Die App „Correct or Corrupt“ 
lässt Userinnen und User 12 
Charaktere annehmen und 
stellt sie vor korruptionsre-
levante Dilemmasituationen. 
Aus jeweils drei Antwortmög-
lichkeiten soll die „richtige“ – 
der moralisch korrekten Ver-
haltensweise entsprechende 
– Antwort ausgewählt werden. 

Repräsentantinnen und Re-
präsentanten aus der Ziel-
gruppe – Schülerinnen und 
Schüler sowie junge Erwach-
sene – wurden ausgewählt 
und in Fokusgruppendiskussi-
onen gebeten über ihre Wahr-
nehmungen und Einstellungen 
zum Thema Korruption in Aus-
einandersetzung mit der App 
zu diskutieren.

Die Forscherinnen stellen da-
bei fest, dass das Wissen über 
Korruption bei den Befragten 
nicht sehr ausgeprägt ist, dass 
Korruption in deren Lebens-
welt wenig Relevanz hat. Die 
Beschäftigung mit der App 
führt jedoch dazu, dass sich 
die Untersuchungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer in 
Zukunft mehr und aktiv mit 
dem Thema auseinanderset-
zen möchten. Die Meinung zur 
App ist unter den Befragten 
sehr positiv. Die Anwendung 
wird als sehr gute Möglichkeit 
gesehen das Thema Korrupti-
on in der Zielgruppe zu behan-
deln und Bewusstseinsbildung 
zu betreiben. Vor allem in den 
Schulunterricht sollte sie, der 

Meinung der Diskutantinnen 
und Diskutanten nach, einbe-
zogen werden. 

Bis zum 30. November 2018 
können Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zwischen 14 
und 20 Jahren an einem Ge-
winnspiel teilnehmen, indem 
sie ihren erspielten Highsco-
re an das BAK (BMI-IV-BAK-
APP-Gewinnspiel@bak.gv.at) 
übermitteln. Zu gewinnen gibt 
es einen Tag bei der österrei-
chischen Flugpolizei. Nähere 
Informationen sowie die Teil-
nahmebedingungen finden sie 
unter: www.bak.gv.at 

Gewinnspiel

Fotos. advantage apps Gmbh

https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/correct_or_corrupt/
https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/correct_or_corrupt/
https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/correct_or_corrupt/
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Im Jahr 2016 fand die Rechnungshofüberprüfung „Korruptionspräventionssysteme 
in ausgewählten Ministerien“ statt. Die Abhandlung der Prüfung des Bundesminis-
teriums für Inneres wurde federführend vom BAK übernommen.

Inhalt der Prüfung war die 
Beurteilung der gesetzten 
Maßnahmen zur Korruptions- 
prävention unter Berück-
sichtigung der Elemente 
Antikorruptionskultur, Anti- 
korruptionsziele, Risiko– und 
Schwachstellenanalyse, Kor-
ruptionspräventionsprogramm, 
organisatorische Verankerung 
der Verantwortlichkeit, Kom-
munikation und der Überprü-
fung bzw. Weiterentwicklung 
dieser Maßnahmen.

Hierzu wurde vom Rechnungs-
hof ein – auf die überprüften 
Ministerien zugeschnittenes 
– Korruptionspräventionspro-
gramm erstellt, welches ua 
folgende Inhalte aufweisen 
sollte:

•	 Verbot der Geschenkan-
nahme (einheitliche Pro-
zesse und Meldewege);

•	 Nebenbeschäftigung (ein-
heitliche Prozesse und 
Meldewege);

•	 ressortspezifischer Verhal- 
tenskodex;

•	 Personalmaßnahmen  (Pflich-
tenangelobung, Korrupti-
onsprävention als Bestand-
teil von Ausbildungen);

•	 Maßnahmen im Bereich 
Vergabe und Beschaffung;

•	 Umgang mit Journa-
listinnen und Jour-
nalisten/Medien . 

Die oben genannten Pro-
grammpunkte wurden durch 
den RH überprüft und die Er-
gebnisse wurden anschlie-
ßend einem Bericht beurteilt. 
In diesem Bericht wurden ua. 

auch Empfehlungen an die je-
weiligen Ministerien niederge-
schrieben, welche durch die 
entsprechenden Ministerien 
umzusetzen sind. Im Vergleich 
zu den anderen Bundesminis-
terien schnitt das BMI sehr 
gut ab. An das BMI ergingen 
lediglich 14 Empfehlungen. 
Die anderen überprüften Mi-
nisterien erhielten 22 bis 32 
Empfehlungen.

Derzeit läuft das jährliche 
Nachfrageverfahren zu der 
Rechnungshofüberprüfung 
„Korruptionspräventionssyste-
me in ausgewählten Bundes-
ministerien“. Im Rahmen die-
ses Nachfrageverfahrens wird 
überprüft, ob diese 14 Empfeh-
lungen umgesetzt wurden bzw. 
wie der Stand der Umsetzung 
dieser ist. 

Rechnungshof- 
überprüfung  
„Korruptions- 
präventionssysteme 
in ausgewählten  
Bundesministerien“

Fotos: Rechnungshof/Achim Bieniek
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Das BMI hat elf dieser Emp-
fehlungen bereits umgesetzt. 
Drei befinden sich noch in der 
Umsetzungsphase.

Ein Beispiel für umgesetzte 
Empfehlungen ist, dass der 
RH eine standardisierte Vorge-
hensweise für die Meldung von 
Nebenbeschäftigungen forder-
te. Hier wurden auf der Intra-
net-Seite des BMI im Compli-
ance-Bereich entsprechende 
Formulare für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zur 
Verfügung gestellt. 

Eine weitere Empfehlung des 
RH betraf ergänzende Maß-
nahmen zur Stärkung integren 
Verhaltens bei allen Bediens-
teten. Um dieser Empfehlung 
gerecht zu werden, wurde 
ergänzend zu den bereits im 
Bereich des BMI eingesetz-
ten Ethikerklärungen für Ex-
ekutivbedienstete, 2017 eine 
spezielle Ethikerklärung für 
Verwaltungsbedienstete erar-
beitet. Diese wurde im ersten 
Halbjahr 2018 im Rahmen der 
Integritätsbeauftragten des 
BMI und des Chief Complian-
ce Officer des BMI vorgestellt, 
diskutiert, überarbeitet und 
fertiggestellt. Diese Erklä-
rung wird bereits durch die 
Sicherheitsakademie bzw. 

Bildungszentren im Rahmen 
der Grundausbildungslehrgän-
ge eingesetzt.

Ebenso wurde der Empfehlung 
des Rechnungshofes eine Kon-
kretisierung des BAK-Geset-
zes im Bereich der Korrupti-
onsprävention vorzunehmen 
mit der Änderung des BAK-Ge-
setzes (§ 4 Abs. 3 BAK-G) am 
27.7.2017 entsprochen.  
       
Mit der Neufassung des § 4 
Abs. 3 BAK-G wird klarge-
stellt, dass das BAK – ver-
gleichbar mit der in § 25 SPG 
legistisch verankerten sicher-
heitspolizeilichen Aufgabe 
der Sicherheitspolizeilichen 
Beratung oder der polizeilich 
staatsschutzrelevanten Bera-
tung gemäß § 7 PStSG – dazu 
berufen ist, die Fähigkeit und 
Bereitschaft des Einzelnen zu 
fördern, sich über Maßnahmen 
zur Korruptionsprävention und 
Integritätsförderung Kenntnis 
zu verschaffen und ein ent-
sprechendes Bewusstsein zu 
bilden. Die Förderungsaufga-
be bezieht sich nicht nur auf 
natürliche Personen, sondern 
insbesondere auch auf die ge-
samte öffentliche Verwaltung.

Die Gebarungsüberprüfung 
und das darauf folgende 

Nachfragverfahren sind we-
sentlich für die Steigerung des 
Compliance- bzw. Korrupti-
onspräventionsbewusstseins 
in der öffentlichen Verwaltung. 
Darüber hinaus hatte das BMI 
dadurch die Chance seine Vor-
reiterrolle im Bereich der Kor-
ruptionsprävention unter Be-
weis zu stellen. Das BAK hatte 
dadurch die Gelegenheit die 
Erfüllung seines gesetzlichen 
Auftrages zum Nutzen der ge-
samten öffentlichen Verwal-
tung bestätigt zu bekommen.
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Masterthesis zur  
Betrieblichen  
Gesundheitsvorsorge  
im BAK

Seit dem Jahr 2013 bietet das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung (BAK) in Kooperation mit der Versicherungsanstalt öffentlich  
Bediensteter (BVA) ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Bereich der „Betriebli-
chen Gesundheitsförderung – BGF“ an.

Das Spektrum reicht von Fach-
vorträgen und Sportveranstal-
tungen bis hin zu Kochkursen 
sowie einer jährlichen Gesund-
heitsstraße und der ergonomi-
schen Adaptierung der Arbeits-
plätze. Hier ist vor allem das 
zwei Mal wöchentlich stattfin-
dende Rückenstabilisations-
training (RST) zu erwähnen. 
Diese Angebote werden seitens 
des Bundesamts organisiert 
und können von allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
im Rahmen der Dienstzeit frei-
willig in Anspruch genommen 
werden. Darüber hinaus stehen 
den Bediensteten je nach ihrer 
Zugehörigkeit zur Verwaltung 
(16 Std.) Fitnessförderung oder 
zum Exekutivdienst (20 bzw. 
nach Leistungstest 40 Std.) 
Dienstsportstunden pro Jahr 
zur freien Verfügung. Seitens 
des Herrn Direktors des BAK 
Mag. Andras Wieselthaler, MA 
MSc wird die Inanspruchnahme 
der angebotenen Maßnahmen 
ausdrücklich befürwortet. Die 

Sportprogramme werden durch 
die BAK-Sportlehrwarte gelei-
tet, welche eine umfangreiche 
Ausbildung an der Bundesspor-
takademie absolviert haben.  
Für die Fachvorträge werden 
externe Expertinnen und Ex-
perten eingeladen. Die Teilneh-
meranzahl  könnte trotz allem 
höher sein, denn Gesundheit 
geht wohl jeden an. 

Um das Angebot des BAK so-
wohl im Bereich der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung 
sowie im Dienstsport bzw. der 
Fitnessförderung zu evaluie-
ren, wird Sandra Idinger, BA 
ihre Masterthesis im Rahmen 
des Studienlehrgangs „Pub-
lic Management“ an der FH 
Campus Wien der Thematik 
„Betriebliche Gesundheitsvor-
sorge im BAK“ widmen. 

Im Rahmen einer empiri-
schen Forschung sollen die 
jeweiligen Motive der ein-
zelnen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für eine Teilnahme 
oder Nicht-Teilnahme an den 
angebotenen Veranstaltun-
gen untersucht werden. In das 
Forschungsergebnis sollen 
aber auch die Wünsche und 
Verbesserungsvorschläge der 
Bediensteten Eingang finden. 
Ziel der Arbeit ist es, konkre-
te Handlungsempfehlungen 
zu definieren, um nach einer 
allfälligen Umsetzung dieser, 
künftig eine Steigerung der 
Teilnehmerinnen- bzw. Teil-
nehmerzahlen im Hinblick auf 
die Betriebliche Gesundheits-
förderung zu erzielen. Schlus-
sendlich kommt eine Steige-
rung des Wohlbefindens der 
Bediensteten nicht nur dem 
Dienstgeber bzw. dem BAK zu 
Gute, sondern in erster Linie 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern selbst. 

Foto: AdobeStock

Foto: BAK
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INTERNATIONALE 
HIGHLIGHTS

DELEGATION AUS KENIA 
IM BUNDESAMT ZUR KOR-
RUPTIONSPRÄVENTION UND 
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Am 7. August 2018 besuch-
ten acht Vertreter der „Ethics 
and Anti-Corruption Com-
mission“ (EACC) aus Kenia in 
Begleitung des kenianischen 
Botschafters in Österreich, 
Julius Kandie, das Bundes-
amt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung 
(BAK), um mehr über dessen 
Korruptionspräventionsarbeit 
zu erfahren. 

Die kenianische „Ethics and 
Anti-Corruption Commission“ 
(EACC) verfolgt das Ziel, eine 
„National Integrity Academy“ 
für den öffentlichen und priva-
ten Sektor sowie für die Zivil-
gesellschaft zu errichten und 
in diesem Rahmen Trainings 
und Kurse hinsichtlich Ethik, 
Integrität und Anti-Korruption 
anzubieten. Zur Vorbereitung 
auf dieses Vorhaben unter-
nimmt die Kommission derzeit 

Studienreisen, um ein besseres 
Verständnis für die Arbeitswei-
se vergleichbarer Bildungsein-
richtungen bzw. Behörden zu 
erlangen.

Im Zusammenhang mit dem 
Projekt besuchten acht Ver-
treter der EACC in Begleitung 
des kenianischen Botschafters 
in Österreich das BAK. Der Be-
such diente dazu, einen Einblick 
in die österreichischen Ansätze 
und Praktiken der Korruptions-
prävention zu bekommen.

DELEGATION AUS DEM  
KOSOVO IM BAK

Vom 11. bis 12. September 
2018 fand ein Study Visit im 
Anti-Korruptionsbereich mit 
zwölf Vertretern der kosovari-
schen Anti-Korruptionsbehör-
de und des kosovarischen In-
nenministeriums im BAK statt. 
Im Zuge des Besuches wurden 
unter anderem die Themen-
bereiche Korruptionspräven-
tion, Korruptionsermittlun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit 
besprochen.

Fotos: BAK



BUNDESAMT ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG Ausgabe 03 20
18

18

GRUNDLAGEN
METHODE
ABLAUF

VERSION 1.0

C O M P L I A N C E
B E R AT U N G 

PUBLIKATION

WISSEN 
VERMITTELN

AUS DER 
AKTUELLEN 
RECHTSPRECHUNG - 
ENTSCHEIDUNGEN IM  
KORRUPTIONSBEREICH

Die folgenden höchstgerichtlichen Entscheidungen 
aus dem Bereich der Korruption wurden in den  
letzten Monaten erlassen.  
In Kürze werden die aktuellen Rechtssätze aus dem 
RIS dargestellt. 

Entscheidungstexte

OGH, 03.08.2018, 17Os9/18d 

OGH, 03.08.2018, 17Os16/18h

OGH, 25.06.2018, 17Os7/18k 

OGH, 25.06.2018, 17Os2/18z

OGH, 25.06.2018, 17Os4/18v

OGH, 25.06.2018, 17Os11/18y

COMPLIANCE BERATUNG – 
GRUNDLAGEN, METHODE, 
ABLAUF

Die Compliance-Beratung des 
BAK leistet Hilfestellung bei 
der Ausarbeitung von Com-
pliance-Elementen und der 
Zusammenführung der einzel-
nen Aspekte zu einem umfas-
senden Compliance- Manage-
ment-System (CMS). Zudem 
analysiert das BAK bereits 
eingerichtete compliancerele-
vante Maßnahmen und CMS. 
Die Compliance-Beratung des 
BAK ist angepasst an die spe-
ziellen Bedürfnisse des öffent-
lichen Dienstes. Das BAK stellt 
der auftraggebenden Organi-
sation ein Beratungsteam zur 
Verfügung, das auf Compliance 
in der öffentlichen Verwaltung 
spezialisiert ist. 

In der Publikation finden Sie 
Informationen zu den Grundla-
gen, der Methode und dem Ab-
lauf der Compliance-Beratung 
des BAK. Eine Übersicht zu 
den Compliance Beratungen 
steht auf der BAK Website zur 
Verfügung.  

BEWEISWERT

StPO §258 Abs2
StPO §281 Abs1 Z5 Fall 4 
OGH, 3.07.2018,
14OS62/18A

RECHTSSATZ

Eine Beweisregel des Inhalts, 
Aussagen, die ein Zeuge vor 
Gericht abgelegt hat, sei je-
denfalls höherer Beweiswert 
zuzuerkennen als im Rahmen 
kriminalpolizeilicher Befra-
gungen getätigten (nicht mit-
tels Video aufgezeichneten) 
Angaben, ist dem Gesetz fremd 
(§ 258 Abs 2 StPO).(RS0132114)

http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bd0ebd94-700f-4383-9c07-9c816b46b054&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=korruption&Dokumentnummer=JJT_20180803_OGH0002_0170OS00009_18D0000_000
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20180803_OGH0002_0170OS00016_18H0000_000&ResultFunctionToken=ecd10678-e7cd-4a8b-991b-09aa9095a32b&WxeFunctionToken=9245988b-31c6-4007-ba16-5fb89788ea1b&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bd0ebd94-700f-4383-9c07-9c816b46b054&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=korruption&Dokumentnummer=JJT_20180625_OGH0002_0170OS00007_18K0000_000
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20180625_OGH0002_0170OS00002_18Z0000_000&ResultFunctionToken=ecd10678-e7cd-4a8b-991b-09aa9095a32b&WxeFunctionToken=9245988b-31c6-4007-ba16-5fb89788ea1b&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20180625_OGH0002_0170OS00004_18V0000_000&ResultFunctionToken=ecd10678-e7cd-4a8b-991b-09aa9095a32b&WxeFunctionToken=9245988b-31c6-4007-ba16-5fb89788ea1b&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20180625_OGH0002_0170OS00011_18Y0000_000&ResultFunctionToken=ecd10678-e7cd-4a8b-991b-09aa9095a32b&WxeFunctionToken=9245988b-31c6-4007-ba16-5fb89788ea1b&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=25.06.2018&BisDatum=11.09.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/beratungen/
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Das BAK
Das BAK ist eine Einrichtung des Bundes
ministeriums für Inneres. Es ist orga-
nisatorisch außerhalb der Generaldi-
rektion für die öffentliche Sicherheit 
angesiedelt und bundesweit zuständig 
für die Vorbeugung, Verhinderung und 
Bekämpfung von Korruption, die enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und  
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 
sowie die Wahrnehmung zentraler Funk-
tionen im Bereich der sicherheits- und 
kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit 
mit ausländischen und internationalen 
Anti-Korruptionseinrichtungen. 

www.bak.gv.at

Sollten Sie zukünftig den Newsletter nicht 
mehr erhalten wollen oder Fragen zu ein-
zelnen Themen haben, schreiben Sie bitte an 
BMI-IV-BAK-1-1@bak.gv.at

IMPRESSUM
Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung
Herrengasse 7, 1010 Wien
Telefon: +43-(0)-1-531 26 -0
Fax: +43-(0)-1-531 26 - 10 85 83
E-Mail: BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at

KÜNFTIGE 
VERANSTALTUNGEN
IM BEREICH DER 
KORRUPTIONS-
PRÄVENTION

03. - 04. OKTOBER 2018

IBN JAHRESTREFFEN - www.integrität.info

22. - 24. OKTOBER 2018

EPAC/EACN JAHRESKONFERENZ - www.epac-eacn.org

03. - 06. DEZEMBER 2018       

ALUMNI-KONFERENZ BAK LEHRGANG		

Foto: Fotolia

http://www.bak.gv.at
https://integritaet.info/
https://www.epac-eacn.org/

